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Beqründunq

für die 2. Anderung (Ergänzung) des Bebauungsplanes
"Alter Husumer Weg" (Nr. 108)

2.

1. Planbereich

Der Anderungsbereich umfaßt das Gewerbegebiet  zwischen
Alter Husumer Weg, Ochsenweg, Holzkrug"weg, den west l ichen
Grenzen der Flurstücke 78, 597 |  596 der Flur B 39, der
Flurstücke 1,34, 126, L36, 137 ,  54,  55 und 9 der FIur B 40.

Rechtl iche Vorschrif ten

2.L Rechtsgrundlagen

Grundlage für die Anderung des Bebauungsplanes sind
das Baugesetzbuch (BauGB) mit  den auf ihm beruhenden
Rechtsverordnungen, wie die Baunutzungsverordnung
(BauNVO), die Pl-anzeichenverordnung (PlanzV) sowie
die Landesbauordnung (LBO) .

2.2 F1ächennutzungsplan

Die Bebauungsplanänderung wurde gemäß S B BauGB aus
dem wirksamen Fl-ächennutzungsplan entwickel t ,  der
den Anderungsbereich als "Gewerbegebiet"  sour ie
" Grünf ]äche "  darstel  l t  .

Gründe für die Planaufstel lung

Die 2.  Anderung (Ergänzung) des Bebauungsplanes umfaßt
ein bestehendes, im Südtei1 berei ts mit  großf lächigen
Einzelhandelsbetr ieben durchsetztes Gewerbegebiet .  Die
Anderung soII  unter Beibehal tung der vorhandenen Struktur
den PIan an die Vorschr i f ten der Baunutzungsverordnung
1990 anpassen und eine weitere Zweckentfremdung der Ee-
werbl ichen Bauf lächen verhindern.

St,ädteba.pl ic_he . M-+ßFabmen

Durch die 2.  Anderung wird der Bebauungsplan Nr.  LOB wie
folgt  ergänzt:

-  Die gewerbl ichen BaufIächen GE und GE(A) werden durch
eine zusätzl iche "Abgrenzung unterschiedl icher Nut-
zungen" untertei l t  und gegl iedert .
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Für die durch die vorstehende Abgrenzung entstehenden
Tei l f1ächen "GE(E) "  und "GE(A) + (E) "  wird durch die
zusäLzl- iche text l iche Festsetzung Nr.  72 der Einzel-
handel  e inoeschränkt.

-  Für al le gewerbl ichen Bauf lächen, also die Flächen GE,
GE(A),  GE(E) und GE(A) + (E) werden durch die zusätz-
I ichen text l ichen Festsetzungen Nr.  13 und Nr.  L4 so-
wohl-  Anlagen für sport l iche Zwecke als auch Vergnü-
gungsstät ten ausgeschlossen .

Diese Ergänzungen sind wie fo lgt .  begründet:

4.1

4.2

4.3

Einzelhandel

Strukturveränderungen haben zv einer starken Nach-
frage von meist  großf lächigen Einzelhandelsbetr ieben
nach Standorten in Gewerbegebieten geführt .  fm In-
teresse einer geordneten städtebaul ichen Entwicklung
sol l ten di-e in der Regel  unter erhebl ichem Aufwand
öffent l icher Mit te l  geschaffenen gewerbl ichen Bau-
f lächen jedoch vorwiegend dem produzierendem Gewerbe
vorbehal ten bleiben. Das Gewerbegebiet  Ochsenweg
wird deshalb gemäß S 1 Abs. 4 BaUNVO gegl iedert  und
der al lgemeine Einzelhandel-  durch die text l iche
Festsetzung Nr.  12 auf den Südtei l  des Anderungsbe-
reiches beschränkt.

Der bestehende Einkaufsbereich am Ochsenweg zwischen
der Husumer Straße im Süden und dem Holzkrug'weg im
Norden reicht  f lächenmäßig aus, um den Bedarf  des
Stadttei les Weiche einschl ießl ich künft ioer Erweite-
rungen zu decken.

Anlagen für sport l iche Zwecke

Sportanlagen sind im Stadttei l  Weiche in ausrej-chen-
dem Maße vorhanden, und zwar öst l ich des Planberei-
ches an der Husumer Straße sowie nordwest l - ich am
Alten Husumer Weg. Im Interesse einer Erhal tung des
bestehenden Gewerbegebietes werden Anlagen für
sport l iche Zwecke deshalb durch die text l iche Fest-
setzung Nr .  13 ausgeschl-ossen .

Vergnügungsstätten

Für den Kernbereich der Stadt bestehen Regelungen,
welche die Ausbrei tung von Vergnügungsstät ten auf
best immte Zonen begrenzt.  Um ein Ausweichen dieser
in den Außenbereichen im Grundsatz unerwünschten
Einr ichtungen in die Gewerbegebiete zu vermeiden,
wird ihre Zulässigkei t  durch die text l iche Festset-
zung Nr.  14 ausgeschlossen. Damit  so11 gleichzei t ig
auch eine Zweckentfremdung der knappen Gewerbef lä-
chen verhindert  werden.
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5. A1t lasten

Im Anderungsbereich wurde eine frühere Kiesgrube vor sehr
langer zei l  etwa 3 m hoch mit  MüII  verfü] I t .  Die betref-
fenäe Fläche wurde nunmehr im Bebauungsplan gemäß S 9
Abs. 5 BauGB gekennzeichnet,  wei l  durchgeführte unter-
suchungen einzelne punktförmige Belastungel  ergeben ha-
ben. Näch dem vor l iegenden Gutachten ist  e ine (wei tere)
ge\derbl iche Nutzung des Geländes unbedenkl ich,  wenn bei
üeränderungen der godenoberf läche die notwendigen Sicher-
hei tsvorkehrungen eingehal ten werden. Da bei  den Unter-
suchungen wedei Gas- und Geruchsbi ldung festgestel l t
r r i /erden konnte noch eine erhebl- iche Bel-astung des Grund-
wassers gemessen wurde, wird im Grundsatz empfohlen, kei-
nen Bodenaustausch vorzunehmen, das belastete Mater ia l  an
Ort  und Stel le zu belassen und das Gelände gegen den Ein-
trag von Niederschlags\r lasser abzudichten. Die im einzel-
nen erforder l ichen Mäßnahmen sind im Rahmen des jewei l i -
gen Genehmigungsverfahrens mit den zuständigen Fachämtern
abzust immen.

Im Auftrag

S*^,,
-  Schröter

Annerkung:

Die Anderunoen bzvrr .  Ereänzunqen des BebauunqspLanes erqeben sich aus den

Festsetzunqen Nr.  l2 bis . l .4 im Tei l  B -  rext  - .  Die text l ichen Fest-setzunoen

Nr.  I ,  b is I t  c les Bebauunqsp].anes Nr.  . tOB ulerden von der Anderuno nicht

ber i lhr t .


